
1. Beiblatt Beiblatt zur Parl~entskorrespondcnz. 7. September 1951. 

A !!·t r e. g e b e a n t W 0 r t ~ .u e.,....:.. 

Auf die .Anfrage der Abg. Dr; S t übe r wld Genossen, betreffend 

Verhandlungen mit der "Österreiohischcn Vcrmägonsschutzgcsallschaft", 
teilt Bundesminister für Finanzen Dr, M arg a. r e t h a mit: 

IIAJllilssl1ch meiner Rode vor der Voreinigung 'Östorrcichisohe Wirt­

sahattstreuhänder'a»fangs Mai 1960 habe ioh, wie dies auoh in der Tagos­

presse, z.B. 'Wionor ZoitungPvom 120 Mai 1950 dargelegt wurde, unter 

anderem darauf vo~iescn,dass die Sioherung jener Vennögcnsohaften, die 

Doutsohe. Eigentum bildon, die dem Staate verfallen oder deren Besitz­
verhältnisse nicht geklärt seien, politischen Einflüssen entzogenwordon 

mihse.e Man mi1ssc dieses Verm8ge:>n erhalten und tro.ohtcn. daraus E1nkl1nfte 

zu ziehen und sie. bestmöglich zu vorworten, loh habe ferner damals die 

Absicht geäussert, ehestens - wenn auch naoh vorheriger eingehender Prtttung -
die Vorwaltung dieser Ver.mögenschaften auf eine neue Grundlage zu stellan. 

In Verfolg dieser Absicht habe ich Woisung gegeben, der österreichl­
schaa Ver.mögonsschutzgesellsohaft vorläufige Erhebungen nach wirtschaft­

liohen Gesiohtspunkten über diese Venp5genswertc nn Hand der Akt,:,n zu 
crmtiglichen, loh verweise in diesem Zusammenhang auf § 8 des Verwalter­

gesetze', der -es der Behörde er.möglicht, jederzeit dio Tätigkeit der 
öffentlichen Verwalter selbst zu überprüfen oder durch geeignet ersohei­
nende Personen oder Körperschaft überprüfen zu lassen. 

Die östol'reioh1sche Vermö'gcnsschutzgesellschaft wurde mit diesen 

Aufgabenbotraut, weil an diesem Unternehmen clie drei verstaatliche1\ 
Grossbanken beteiligt sind, wodurch die Wahrung öffentlioher Inte:elsen 
nusrciohend gowährleistet ersm ien. Die Ubcrpl'Üfung erfolgtrJ duoh ein 
besonders vertra.uenswürdiges Organ dieser Gcsellsoha~t, uolohem die 

Vcr.cbwiegenheit besonders zur Pflioht gemacht wurde. eh 

Auf Grund eines vorl~ufigen Berichtes über.den Stand der Erhobunafbin ich 

zur Uberzeugung gelangt, dass mein Plan, die Verwaltung einos Teiles der 

Vcrmagcnsoha~ton durch die Vermögensschutzgcsollschaft, nioht zu vernirk­

lichen ist. loh habe daraufhin dia Einstellung ~c1tcrcrErhebungcn verfngt. 

IrganduelChc Indiskretion seitens der üborprUfenden Stelle iat nicht 

vorgekonmlOn. 
Das ~ Zuge dioser Erhebungen gc~onnenc Mnterial ist im Fi~zmini -

st.erium (Sektion VormBgenssiohcrung) hinterlegt .. 
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